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Hilfe. Im Jahre 1971 haben Mitarbeiter der Staatsan
waltschaft und der Gerichte etwa 600 000 Vorträge vor 
der Bevölkerung gehalten. Große Bedeutung für die 
Rechtserziehung haben auch die auswärtigen Gerichts
sitzungen, die Tätigkeitsberichte der Richter vor der 
Bevölkerung und die Informationen der Untersuchungs
führer und Staatsanwälte sowie der Mitarbeiter des 
Ministeriums für Innere Angelegenheiten vor den Kol
lektiven der Werktätigen über die Ermittlungsergeb
nisse in Strafsachen und über den Stand der Gesetzlich
keit.

Die richtige Anwendung der Rechtsnormen, die strikte 
Wahrung der sozialistischen Gesetzlichkeit bei der Un
tersuchung und der gerichtlichen Verhandlung von 
Strafsachen, die weitgehende Öffentlichkeit der Ge
richtstätigkeit, die hohe Kultur der Ermittlungsarbeit 
und der Durchführung von Gerichtsverfahren sowie die 
Gerechtigkeit und Überzeugungskraft der gerichtlichen 
Entscheidungen sind ebenfalls wirksame und überzeu
gende Formen der Rechtserziehung der Werktätigen.

Mit der Rechtspropaganda und der Rechtserziehung der 
Werktätigen beschäftigen sich viele staatliche und ge
sellschaftliche Organisationen; es ist deshalb eine vor
rangige Aufgabe, ihre Tätigkeit zu koordinieren. Im 
Juli 1971 wurde beim Ministerium der Justiz der 
UdSSR (neben der bereits bestehenden Abteilung für 
Rechtspropaganda) ein methodischer Rat für die Ko

ordinierung der Rechtspropaganda geschaffen. Dieses 
Konsultativorgan setzt sich aus Vertretern des Zentral
rates der Gewerkschaften der UdSSR, des Zentralkomi
tees des Komsomol, der Generalstaatsanwaltschaft der 
UdSSR, des Obersten Gerichts der UdSSR, Vertretern 
der Ministerien und Dienststellen, der Forschungs
institute, der Redaktionen zentraler Zeitungen, von 
TASS und der Presseagentur „Nowosti“ zusammen. Der 
Rat hat bereits gute Arbeit geleistet und sich insbeson
dere mit Fragen der thematischen Zielsetzung und des 
fachlichen Inhalts der juristischen Veröffentlichungen 
in der Presse sowie der Arbeit der Kultur- und Bil
dungseinrichtungen auf dem Gebiet der Rechtserzie
hung der Bevölkerung beschäftigt. Gegenstand der Er
örterung war auch die Praxis der Zusammenarbeit von 
juristischen Institutionen mit Funk und Fernsehen hin
sichtlich der Vermittlung von Rechtskenntnissen. Ähn
liche methodische Räte für Koordinierung bestehen 
auch bei den Ministerien der Justiz in den Republiken 
und bei den Abteilungen Justiz der Exekutivkomitees 
der Gebiets- und Regionssowjets der Deputierten der 
Werktätigen in einer Reihe von Städten und Rayons 
des Landes. Ihre Tätigkeit trägt dazu bei, ein System 
der Rechtserziehung der Bevölkerung zu schaffen und 
Doppelarbeit in den verschiedenen ideologischen Insti
tutionen zu vermeiden.
(Übersetzung von Rita Schmidt,
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR)

Informationen
Das Präsidium des Obersten Gerichts nahm in seiner 
Sitzung am 28. Februar 1973 Berichte der Direktoren 
der Bezirksgerichte Frankfurt (Oder) und Dresden zur 
inhaltlichen und methodischen Gestaltung der Öffent
lichkeitsarbeit der Gerichte entgegen.
Das Bezirksgericht Frankfurt (Oder), das über Erfah
rungen mit der Öffentlichkeitsarbeit bei der Bekämp
fung und Verhütung der Kriminalität informierte, 
konzentriert sich bei der Planung und Koordinierung 
der Öffentlichkeitsarbeit auf folgende Grundfragen:
— die wachsende Rolle des sozialistischen Staates und 

die Entlarvung der Methoden imperialistischer ideo
logischer Diversion;

— Mobilisierung der Werktätigen für den allseitigen 
Schutz des sozialistischen Eigentums und der Volks
wirtschaft;

— Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bürger;
— konsequente Verwirklichung der staatlichen Jugend

politik und Kampf gegen alle Erscheinungen der Ju
gendgefährdung und Jugendkriminalität.

Das Bezirksgericht Dresden berichtete über die Öffent
lichkeitsarbeit der Gerichte auf dem Gebiet des Zivil-, 
Familien- und Arbeitsrechts. Im Mittelpunkt steht hier 
die rechtspropagandistische Tätigkeit zu folgenden 
Fragen:
— Aufgaben der Arbeitsrechtsprechung zur Gestaltung 

der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktäti
gen, speziell auf dem Gebiet des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes;

— Rolle der Gewährleistungs- und Garantierechte bei 
der Befriedigung der materiellen und kulturellen 
Bedürfnisse der Werktätigen;

— Bedeutung des Wohnungsmietrechts für die ständige 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen;

— Durchsetzung sozialistischer Familienpolitik, Über
windung von Ehekonflikten und Stabilisierung ge
fährdeter Ehen, Rolle der Familienerziehung.

In der Diskussion wurden insbesondere Erfahrungen 
zur methodischen Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit 
ausgetauscht.

Das Präsidium nahm die Berichte der beiden Bezirks
gerichte zustimmend zur Kenntnis.

In seiner Sitzung am 21. März 1973 bestätigte das Prä
sidium des Obersten Gerichts die Konzeptionen für die 
Plenartagungen des Obersten Gerichts im Jahre 1974. 
Es sind Tagungen zu folgenden Themen vorgesehen:
1. Quartal 1974: Probleme bei der Entwicklung einer 
höheren Wirksamkeit der Strafverfahren (Umsetzung 
des Beschlusses des Präsidiums des Obersten Gerichts 
vom 7. Februar 1973 [NJ-Beilage 1/73 zu Heft 5]).
2. Quartal 1974: Zur Rechtsprechung auf dem Gebiet 
der disziplinarischen Verantwortlichkeit.
3. Quartal 1974: Erhöhung der Wirksamkeit der Recht
sprechung in Jugendstrafsachen als Beitrag zur Be
kämpfung und Vorbeugung der Jugendkriminalität.
4. Quartal 1974: Fragen des Unterhalts für Frauen, vor
wiegend im Zusammenhang mit der Auflösung einer 
Ehe.

Am 16. Februar 1973 fand im Ministerium der Justiz 
eine Beratung mit den Direktoren der Bezirksgerichte
statt.
Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
und Minister der Justiz, Heusinger, erläuterte die 
Hauptaufgaben des Ministeriums der Justiz für das 
Jahr 1973. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stan
den wichtige Fragen der Durchsetzung und des wei
teren Ausbaus der sozialistischen Rechtsordnung, wie 
sie sich aus dem Gesetz über den Ministerrat der DDR 
ergeben. Außerdem behandelte er Probleme der Ge
winnung und Erziehung sowie der Aus- und Weiter
bildung von Rechtspflegekadern. In der Diskussion 
wurden Schlußfolgerungen für die Leitung der Bezirks
gerichte gezogen.
Ferner erläuterte Minister Heusinger die wesentlichen 
Prinzipien des Gesetzentwurfs über die örtlichen Volks
vertretungen und ihre Organe.
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